
Bundesministerium 
für Bildung und Forschung   

Änderung 
der Richtlinie 

zur Förderung von Implementierungsprojekten 
von Organisationen der Wirtschafts- und Sozialpartner 

im Rahmen der internationalen Berufsbildungszusammenarbeit 
– WiSoVET 

Vom 3. Juli 2023 

Die Richtlinie zur Förderung von Implementierungsprojekten von Organisationen 
der Wirtschafts- und Sozialpartner im Rahmen der internationalen Berufsbildungs-
zusammenarbeit – WiSoVET, Bundesanzeiger vom 7. August 2019 (BAnz AT 
28.08.2019 B3) wird wie folgt geändert: 

Die Nummer 8 wird folgt neu gefasst: 

Diese Förderrichtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft 
und ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029 gültig. 

Die sonstigen Regelungen gelten unverändert weiter. 

Die Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Bonn, den 3. Juli 2023 

Bundesministerium 
für Bildung und Forschung 

Im Auftrag 
Stefan Schneider  

www.bundesanzeiger.de
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Veröffentlicht am Donnerstag, 13. Juli 2023
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